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Kommune des Jahres 2023

Nikolausfahrten (Seite 10). Infos und 
Foto: Museumsbahn-Schönheide.de

Preisübergabe Potsdam – Kommune des Jahres. Foto: OSV/Photothek GbR

Erfolg im eigenen Unternehmen, ein 
lebendiges Vereinsleben und lebens-
werte Städte und Gemeinden – da-
für steht der Unternehmer-Preis des 
Ostdeutschen Sparkassenverban-
des (OSV), der am 16. November 
in Potsdam vergeben wurde. „Der 
Unternehmer-Preis des OSV zeich-
net Mutmacher aus. Er steht für 
Optimismus, Unternehmergeist und 
Engagement. Wir benötigen Zuver-
sicht, wenn wir die anstehenden He-
rausforderungen meistern wollen. 
Tatkraft und nicht Ängste bringen 
uns voran. Die Preisträger sind Vor-
bilder die etwas wagen und zum Er-
folg unserer Regionen beitragen…“ 
Mit diesen Worten würdigte der 
geschäftsführende OSV-Präsident, 
Ludger Weskamp die Kandidaten.

Nominiert wurden in diesem Jahr 
289 Unternehmen, Vereine und 
Kommunen, aus denen jeweils ein 
Vertreter für das Bundesland Sach-
sen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpommern aus-
gezeichnet wurde. 

Es war mir eine Freude und Ehre, 
den Preis für die „Kommune des 
Jahres 2023 in Sachsen“ am 16. No-
vember entgegen nehmen zu dür-
fen. Ich tat das stellvertretend und 
sehr dankbar für ein motiviertes und 
professionelles Team in der Gemein-
deverwaltung. Für einen mutigen 
und immer konstruktiv agierenden 
Gemeinderat und schlussendlich für 
alle engagierten Bürgerinnen und 
Bürger unserer Ortsteile. Allen Skep-
tikern darf ich versichern – nein – es 

ist nicht möglich, sich selbst um die-
se Auszeichnung zu bewerben, man 
muss nominiert werden. In diesem 
Fall tat das die Erzgebirgssparkasse. 

Ich bin mir durchaus bewusst, 
dass man es mit solchen Ehrun-
gen und Preisen so halten sollte, 
wie die antiken Philosophen. Die-
se rieten zu einem sehr rationalen 
Umgang mit derartigen Dingen. 
Das gebietet schon die Tatsache, 
dass es noch Manches zu tun gibt, 
auch wenn Vieles bereits geschaff t 
werden konnte, wovon wir uns tag-
täglich mit unseren eigenen Augen 
überzeugen können, wenn wir es 
denn wollen. Sicher, das Schlagloch 

direkt vor meinem Haus ist noch im-
mer da und stört mich. Das ehema-
lige Freibad in Unterstützengrün ist 
noch immer ohne eine echte und vor 
allem fi nanzierbare Perspektive… 
usw. Das Schöne an solchen Wett-
bewerben ist, dass Menschen, die 
sonst nicht einmal wissen, wo genau 
denn Stützengrün auf der Landkarte 
liegt, plötzlich einen Einblick erhal-
ten und insbesondere das refl ektie-
ren, was in den letzten Jahren hier 
schon geschaff t wurde. Im Falle der 
Jury bezieht man in die Bewertung 
dazu auch noch ein, welchen Blick 
in die Zukunft wir vermitteln. Einen 
optimistischen, geprägt von Mut und 
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Baustellenreport

Gestaltungswillen, oder einen Blick 
auf eine trübe, ungewisse Zukunft, 
die von allgemeinen Ängsten, vagen 
Befürchtungen und Pessimismus be-
stimmt ist. Ich für meinen Teil habe 
mich entschieden, weiterhin positiv 
in unsere Zukunft zu blicken und bin 
dankbar, dass ich Menschen in Ver-
antwortung um mich weiß, die diese 
Auff assung teilen. 

Wir sind auf einem guten Weg, 
wir wissen um die vor uns liegenden 
Aufgaben und vor allen Dingen, es 
gibt in Stützengrün viele Menschen, 
die gemeinsam unterwegs sind, um 

Dinge zu verändern, zu verbessern. 
In unseren Vereinen, in den Orts-
wehren der Freiwilligen Feuerwehr, 
in Unternehmen, in unseren Kirch-
gemeinden, in unseren Kindergär-
ten, der Grundschule und in vielen 
Familien. Damit ist der Preis des 
Ostdeutschen Sparkassenverbandes 
auch ein Preis für all jene, die ihre 
Zuversicht, ihren Mut nicht verlie-
ren, auch wenn viele Rahmenbedin-
gungen unserer Zeit uns tagtäglich 
etwas Anderes vermitteln wollen. 

Ich möchte Ihnen allen danken, 
die Sie einen ganz persönlichen An-

teil an dieser Auszeichnung haben. 
Ich darf Sie ermutigen, diesen po-
sitiven Blick in die Zukunft unseres 
Ortes auch anderen Menschen zu 
vermitteln. Freunden, Bekannten, 
Nachbarn und Gästen. Einige Details 
zur Kommune des Jahres sind auch 
online zu fi nden unter www.youtube.
com/OSVvideo oder im Internetauf-
tritt unserer Gemeinde unter www.
stuetzengruen.de. Ich wünsche Ih-
nen allen eine besinnliche und ge-
segnete Vorweihnachtszeit

Ihr Bürgermeister 
Volkmar Viehweg

FFW-Stützengrün nun 
komplett 

Turnhalle Hundshübel

Lärchenstraße 
Hundshübel

Hübelstraße

Auerbacherstraße

Schulstraße

Freibad 
Unterstützengrün

Vielen hat am neuen FFW-Gebäude 
oder im Gelände ein typischer und 
eindeutiger Hinweis auf die Feuer-
wehr gefehlt, ein roter Farbtupfer 
sozusagen. Dieser ist nun endlich 
auch installiert. Ein Aufsteller in 
klassischen Feuerwehr-Rot weist 
nun eindeutig darauf, dass FFW und 
DRK in diesem schönen Gebäude ih-
ren wichtigen Dienst am Nächsten 
verrichten.

In der Turnhalle Hundshübel lau-
fen alle Arbeiten dem Ende zu. Vom 
30. November bis 2. Dezember soll 
ein gemeinsamer Arbeitseinsatz zur 
Säuberung der Sportgeräte erfolgen, 
welche anschließend dann in die La-
gerräumlichkeiten umgeräumt wer-
den. Ab dem 4. Dezember soll dann 
der Schutzboden vom Hallenparkett 
entfernt und die Prallschutzwände 
fertigmontiert werden. Ein Termin 
für die gemeinsame Reinigung wird 
dann für den Januar gemeinsam 
mit dem Ortschaftsrat Hundshübel 
festgelegt. Für beide Termine – 30. 
November bis 2. Dezember und den 
noch zu bestimmenden Termin im 
Januar sind freiwillige Helfer herz-
lich willkommen. Meldung bitte bei 
OR-Vorsitzender, Jana Richtstei-
ger-Müller oder im Bauamt der Ge-
meinde Stützengrün, Frau Weidlich.

Die Lärchenstraße in Hundshübel ist 
asphaltiert und die Anschlüsse an 
die gepfl asterten Flächen werden 
derzeit hergestellt. Ziel ist es auch 
hier, bis Jahresende die Freigabe zu 
ermöglichen und alle Restarbeiten 
fertig zu stellen. 

Im ehemaligen Freibad in Unter-
stützengrün wurde der marode 
Sprungturm und weitere Elemente 
abgebaut. In der Perspektive könn-
te hier neben dem Feuerlöschreser-
voir eine naturbelassene Badestelle 
entstehen. Derzeit laufen dazu Re-
cherchen, welche Gestaltungsmög-
lichkeiten und Förderprogramme 
es dafür gibt. Ein Freibad, welches 
alle Anforderungen an die dafür vor-
geschriebenen Standards erfüllen 
müsste, um als solches seine Funk-
tion zu erfüllen, wird nicht fi nanzier-
bar, bzw. im Unterhalt nicht darstell-
bar sein. Schon in den letzten Jahren 
des Betriebes bis ca. 2016/ 2017 
lagen die Unterhaltungskosten bei 
ca. 45 bis 55 TEUR. Dem gegenüber 
standen Erlöse aus Eintrittspreisen 
in jenen Jahren in Höhe von 2,5 bis 
ca. 7 TEUR. 

In der Hübelstraße stand zum Re-
daktionsschluss der Termin für die 
Asphaltierung noch nicht fest. Ziel 
ist auch hier, die Fertigstellung vor 
Weihnachten. 

Der vorletzte Bauabschnitt der 
Schulstraße ist fertiggestellt. Zu Re-
daktionsschluss war noch ein kleiner 
Rest des Fußweges zu pfl astern und 
Nebenanlagen (Zäune, Böschun-
gen…) herzustellen. Dann kann auch 
hier zunächst der Verkehr wieder 
rollen, bevor im Frühjahr der letzte 
Bauabschnitt in Angriff  genommen 
wird.

Am 27. November erfolgt die lang 
ersehnte Freigabe für den Verkehr. 
Zunächst werden noch einige Tage 
mit einer Ampelregelung zu über-
stehen sein, um einige Restarbeiten 
fertig zu stellen. Die Hauptachse 
in Richtung Schönheide ist jedoch 
grundsätzlich befahrbar. Der Ab-
schnitt B169 nach Rothenkirchen 
soll ebenfalls bis zum Weihnachts-
fest freigegeben werden. Danke 
schon an dieser Stelle allen Ver-
kehrsteilnehmern und Anwohnern/ 
Anliegern (Arztpraxis, LaRiSavon, 
Bahnschlösschen, Blumengeschäft 
Prausner und Kersins Blumenshop) 
für möglicherweise noch zu tolerie-
rende Auswirkungen der Ampelre-
gelung. 

Auerbacher Straße Foto: Gemeindever-
waltung

Hübelstraße Foto: Gemeindeverwaltung
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Amtliche Bekanntmachungen
Ortsübliche Bekanntmachung

über die Veröffentlichung des Entwurfs der Ergänzungssatzung für einen Bereich an der Auerbacher 
Straße in Stützengrün nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB (Stand November 2023)

Bekanntmachung
der Genehmigung der 3. Änderung des Flächennutzungsplans 

Bereich „Gewerbegebiet und Verbrauchermarkt Stützengrün“ Gemeinde Stützengrün

Der Gemeinderat der Gemeinde Stützengrün 
hat in seiner Sitzung am 23.11.2023 den Ent-
wurf der Ergänzungssatzung für einen Be-
reich an der Auerbacher Straße in Stützengrün 
gebilligt und die Veröffentlichung im Internet 
nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Der Entwurf der Ergänzungssatzung der 
Gemeinde Stützengrün, bestehend aus Plan-
zeichnung mit Festsetzungen und der Begrün-
dung mit Stand November 2023 werden in der 
Zeit vom:

11.12.2023 bis 15.01.2024

auf der Internetseite der Gemeinde: www.
stuetzengruen.de/deutsch/buergerservice/
gemeindeverwaltung/bauleitplanung sowie 
auf dem Zentralen Internetportal des Landes 
Sachsen: www.buergerbeteiligung.sachsen.de 
veröffentlicht.

Der Gemeinderat der Gemeinde Stützen-
grün hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
29.08.2023 die 3. Änderung des Flächennut-
zungsplans für den Bereich „Gewerbegebiet 
und Verbrauchermarkt Stützengrün“ in der 
Fassung 08/2023 beschlossen.

Der Bereich der 3. Änderung befindet sich 
nördlich des Gewerbegebietes Stützengrün an 
der Lichtenauer Straße und besteht aus zwei 
Teilflächen (siehe Übersichtslageplan), die 
wie folgt abgegrenzt sind:
Die südliche Fläche grenzt an Gewerbeflä-
chen sowie im Osten an die Bundesstraße B 
169. Die nördliche Fläche wird wie folgt be-
grenzt:
 • Westen, Norden: Fläche für die Land-

wirtschaft,
 • Osten:  Bundesstraße B 169,
 • Süden: Gewerbegebiet, Lichtenauer 

Straße.
Planungsziel sind die Erweiterung der im 
Gebiet tätigen Gewerbebetriebe und die 
Verbesserung der Versorgungssituation der 
Bevölkerung mit Lebensmitteln durch die 
beabsichtigte Ansiedlung eines Verbraucher-
marktes.

Mit Bescheid vom 13.10.2023, Aktenzeichen 
02502-2023-60, hat das Landratsamt Erzge-
birgskreis die Genehmigung der 3. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet 
werden die Unterlagen im o.g. Zeitraum in 
der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Stüt-
zengrün, Zimmer 8, Hübelstraße 12, 08328 
Stützengrün zu folgenden Zeiten:

Montag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und
 12:30 – 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag  09:00 – 12:00 Uhr und
 12:30 – 15:30 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr

zu jedermanns Einsicht zur Verfügung ge-
stellt.

Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist 
können von jedermann Stellungnahmen zum 
Entwurf des Bebauungsplanes abgegeben 
werden.

Die Stellungnahmen sind elektronisch zu 
übermitteln; bei Bedarf können die Stellung-
nahmen auch auf anderem Weg abgegeben 
werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men können bei der Beschlussfassung über 
die Satzung unberücksichtigt bleiben, wenn 
die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt 
für die Rechtmäßigkeit der Satzung nicht von 
Bedeutung ist (§ 3 Abs. 2 BauGB).

Stützengrün, 24.11.2023

Viehweg
Bürgermeister

Stützengrün für das Gewerbegebiet im Be-
reich „Gewerbegebiet und Verbrauchermarkt 
Stützengrün“ erteilt. Die Erteilung der Ge-
nehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 
Baugesetzbuch (BauGB) ortsüblich bekannt 
gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 3. Än-
derung des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde Stützengrün wirksam.

Jedermann kann die 3. Änderung des Flä-
chennutzungsplans mit Begründung sowie 
die zusammenfassende Erklärung über die 
Art und Weise, wie die Umweltbelange und 
die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung berücksichtigt wurden und 
aus welchen Gründen der Plan nach Abwä-
gung gewählt wurde, in der Gemeindever-
waltung Stützengrün, Hübelstraße 12, 08328 
Stützengrün, während nachfolgend genannter 
Sprechzeiten einsehen und über den Inhalt 
Auskunft verlangen:

Montag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und
 12:30 – 18:00 Uhr
Donnerstag  09:00 – 12:00 Uhr und
 12:30 – 15:30 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr

Die wirksame 3. Änderung des Flächennut-
zungsplans mit der Begründung und der zu-

sammenfassenden Erklärung wird ergänzend 
auch auf der Internetseite der Gemeinde Stüt-
zengrün unter unter www.stuetzengruen.de/ 
sowie über das Zentrale Landesportal Sach-
sen unter buergerbeteiligung.sachsen.de zu-
gänglich gemacht.

Bekanntmachungsanordnung:
Gemäß § 215 Abs. 1 Satz 1 BauGB werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 

3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flächennutzungs-
plans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung der 
3. Änderung des Flächennutzungsplans 
schriftlich gegenüber der Gemeinde Stüt-
zengrün, Hübelstraße 12, 08328 Stützen-
grün, unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind.

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der SächsGemO 
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  Beschlüsse aus den Gemeinderats- und Ausschusssitzungen

In der 29. öffentlichen/nichtöffentliche Sitzung des Verwaltungsausschussses am 07.11.2023 wurden nachfolgende Beschlüsse gefasst:

In der 30. öffentlichen/nichtöffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses am 09.11.2023 wurden nachfolgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss Nr. VA 7/032/2023 
Der Verwaltungsausschuss beschließt den 
Grundstückstausch von Teilflächen aus den 
Flurstücken 1307/86 (186 qm) und 1307/q 
(73 qm) jeweils der Gemarkung Stützengrün.
Sämtliche mit dem Vollzug des Vertrages an-
fallenden Kosten sowie die Vermessungskos-
ten trägt die Gemeinde.

Beschluss Nr. TA 7/056/2023
Der Technische Ausschuss beschließt, den 
Bürgermeister zu ermächtigen, die Auftrags-

Ergebnis der Abstimmung: 
  7 dafür
  0 dagegen 
  0 Stimmenthaltung
 
Beschluss Nr. VA 7/033/2023 
Der Verwaltungsausschuss beschließt den 
Grundstückserwerb von Teilflächen mit ins-

gesamt ca. 1.414 qm aus dem Flurstück 608 der 
Gemarkung Stützengrün. Sämtliche mit dem 
Vollzug des Vertrages anfallenden Kosten sowie 
die Vermessungskosten trägt die Gemeinde.
Ergebnis der Abstimmung: 
  7 dafür
  0 dagegen 
  0 Stimmenthaltung

zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Entsprechendes gilt 
nach § 4 Abs. 5 SächsGemO für Flächennut-
zungspläne. 

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzungen, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 
52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzes-
widrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächs-
GemO genannten Frist

 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder

 b) die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschriften gegenüber der Gemein-
de unter Bezeichnung des Sachverhaltes, 
der die Verletzung begründen soll, schrift-
lich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 
geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf der im § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.

Stützengrün, 26.10.2023

Volkmar Viehweg
Bürgermeister

Lichtenauer Straße

Am Hohen Stein
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Gemeinde Stützengrün
3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Stützengrün
 "Bereich Gewerbegebiet und Verbrauchermarkt Stützengrün"

3. Änderung innerhalb des gekennzeichneten Bereiches

Erzgebirgskreis

0 50 10025 Meter

Quelle: ©Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), 2020 

Übersichtslageplan

vergabe der Leistung für die Baumaßnahme 
„Sanierung Außenfassade Feuerwehr Hunds-
hübel“ durchzuführen.

Ergebnis der Abstimmung: 
  6 dafür
  0 dagegen
  0 Stimmenthaltung
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Allgemeine Informationen aus der Verwaltung

Ab dem 01.01.2024 dürfen keine Kinderrei-
spässe mehr neu ausgestellt, verlängert oder 
aktualisiert werden.
Bereits ausgestellte Kinderreisepässe kön-
nen bis zum Ende ihrer Gültigkeit weiter-
verwendet werden. 
Warum wird der Kinderreisepass abgeschafft?
Kinderreisepässe sind nur 12 Monate gül-
tig, diese kurze Gültigkeitsdauer gilt für alle 
Standard-Ausweisdokumente ohne Chip. 
Schwachgeschützte Dokumente dürfen nicht 
länger als zwölf Monate gültig sein. Normale 
mehrjährig gültige Reisepässe sind mit vielen 
Sicherheitsmerkmalen sowie einen Chip aus-
gestattet. 
Kinderreisepässe, insbesondere die in der 
Gültigkeit verlängerten Pässe, werden von 
den Staaten weltweit und teilweise auch in-
nerhalb der EU nicht mehr überall als Aus-
weisdokument akzeptiert. Einige Staaten 
fordern bei Einreise, dass das Passdokument 
eine bestimmte Restgültigkeit aufweist, in der 
Regel drei bis sechs Monate. Das schränkt 
die Verwendbarkeit eines Kinderreisepasses 
zusätzlich ein. Die Anerkennung deutscher 

In der 46. öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 23.11.2023 wurden nachfolgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss Nr. GR 7/236/2023
Der Gemeinderat beschließt eine außerplan-
mäßige Aufwendung bzw. Auszahlung von 
10.000 Euro zur Gewährung eines Zuschus-
ses an die Kirchgemeinde Stützengrün für die 
Sanierung der Friedhofsmauer (Produktsach-
konto 5530.01-431800).
Ergebnis der Abstimmung: 
  9 dafür
  1 dagegen
  0 Stimmenthaltung

Beschluss Nr. GR 7/249/2023
Der Gemeinderat wählt gemäß § 9 Abs. 1 
Satz 2 des Gesetzes über Kommunalwahlen 
im Freistaat Sachsen (KomWG) den Gemein-
dewahlausschuss für die Vorbereitung und 
Durchführung der Kommunalwahlen am 09. 
Juni 2024 in folgender Zusammensetzung:
• Vorsitzende des 
Gemeindewahlausschusses 
Frau Christina Leistner
• stv. Vorsitzende des 
Gemeindewahlausschusses 
Frau Silke Völker

• 1. Beisitzerin des 
Gemeindewahlausschusses 
Frau Maria Gwizdziel
• 1. stv. Beisitzer des 
Gemeindewahlausschusses 
Herr Gerhard Weisbrod
• 2. Beisitzer des 
Gemeindewahlausschusses 
Herr Uwe Schmidt
• 2. stv. Beisitzerin des 
Gemeindewahlausschusses 
Frau Karin Brückner
Ergebnis der Abstimmung: 
  10 dafür
  0 dagegen
  0 Stimmenthaltung

Beschluss Nr. GR 7/250/2023
Der Gemeinderat beschließt:
Der Entwurf der Ergänzungssatzung nach 
§ 34 BauGB für einen Bereich an der Auer-
bacher Straße in Stützengrün einschließlich 
Begründung in der Fassung vom November 
2023 wird gebilligt und die Veröffentlichung 
im Internet sowie die öffentliche Auslegung 

nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
Die Internetseite oder Internetadresse, unter 
der die Planunterlagen eingesehen werden 
können, die Dauer der Veröffentlichungsfrist 
und die Auslegung werden vor Beginn der 
Veröffentlichungsfrist nach § 3 Abs. 2 ortsüb-
lich bekannt gemacht.
Gleichzeitig mit der Öffentlichkeitsbeteili-
gung ist eine Trägerbeteiligung nach § 4 Abs. 
2 unter Einbeziehung der Behörden, sonstigen 
Träger öffentlicher Belange und Nachbarge-
meinden durchzuführen.
Ergebnis der Abstimmung: 
  10 dafür
  0 dagegen
  0 Stimmenthaltung

Beschluss Nr. GR 7/251/2023
Der Gemeinderat beschließt die Annahme der 
Geldspende in Höhe von 400,00 € für die Ju-
gendfeuerwehr.
Ergebnis der Abstimmung: 
  10 dafür
  0 dagegen 
  0 Stimmenthaltung

Abschaffung Kinderreisepass ab 1. Januar 2024

Kinderreisepässe durch andere Staaten kann 
durch Deutschland nicht beeinflusst werden.
Welches Reisedokument beantrage ich für 
mein Kind?
Kinder jeden Alters benötigen auf Reisen ein 
eigenes Ausweisdokument. 
Bei Reisen innerhalb der EU genügt der Per-
sonalausweis (Gültigkeit: 6 Jahre; Kosten: 
22,80 €). Für Reiseziele über die EU hinaus 
ist in der Regel ein Reisepass erforderlich 
(Gültigkeit: 6 Jahre; Kosten: 37,50 €)
Die Identitäten der Bürgerinnen und Bürger 
der Europäischen Union werden geschützt, 
indem EU-weit die Ausweisdokumente für 
Erwachsene und Kinder Mindestsicherheits-
standards erfüllen. Ausweisdokumente für 
Kinder sind nach derselben Norm konzi-
piert wie Ausweisdokumente für Erwachse-
ne. Dazu gehört die Ausstattung mit einem 
Chip, wenn Ausweisdokumente mehrere Jah-
re gültig sein sollen. Der Chip enthält unter 
anderem elektronische Sicherheitsmerkmale, 
welche leicht zu kontrollieren und schwer zu 
fälschen sind. 
Was ist bei Dokumenten Säuglinge/Klein-

kinder zu beachten?
Das Gesicht von Säuglingen und Kleinstkin-
dern verändert sich rasch, sodass mitunter 
nach relativ kurzer Zeit bereits von einem 
„neuen“ Aussehen gesprochen werden kann. 
Weicht das Lichtbild im Ausweisdokument 
stark vom Gesicht des Kindes ab, ist das 
Dokument automatisch ungültig und für 
eine Reise nicht mehr verwendbar. Das auf-
gedruckte Gültigkeitsdatum ist dabei uner-
heblich. Insbesondere bei Säuglingen und 
Kleinstkindern kann eine Neuausstellung des 
Ausweisdokuments bereits nach zwei bis vier 
Jahren erforderlich werden. 
Der Zeitpunkt, ab wann das Lichtbild des 
Ausweisdokuments erheblich vom Gesicht 
des Säuglings/des Kindes abweicht, muss in 
jedem Einzelfall beurteilt werden. Bleiben 
Zweifel an der Tauglichkeit des Lichtbilds 
im Reisedokument, sollten die Eltern ihrem 
Bauchgefühl nachgeben und ein neues Reise-
dokument beantragen. Ziel sollte es in jedem 
Fall sein, dass während der Reise im Ausland 
auch das Personal der ausländischen Kont-
rollbehörden die Identifizierung des Kindes 
stets eindeutig durchführen kann.

Winterdienst/ Räum- und Streupflicht

Gemäß der Satzung über die Straßenreini-
gung und den Winterdienst im Gebiet der 
Gemeinde Stützengrün vom 24.06.2015 wei-
sen wir ausdrücklich auf die Sicherung der 
Gehwege im Winter hin. Danach haben die 
Anlieger an öffentlichen Straßen die Gehwe-
ge von Montag bis Freitag bis 7.30 Uhr und 
an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen 
bis 9.00 Uhr von Schnee und Eis zu räumen 
und bei Schnee-, Eis- und Reifglätte mit ab-

stumpfenden Stoffen zu bestreuen. Diese Si-
cherungsmaßnahmen sind bis 20.00 Uhr zu 
wiederholen, soweit es zur Verhütung von Ge-
fahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder 
Besitz erforderlich ist. Der geräumte Schnee 
ist neben dem Gehweg so zu lagern, dass der 
Verkehr nicht gefährdet oder erschwert wird. 
Insbesondere ist es nicht gestattet die Schnee- 
und Eisreste auf die Fahrbahn zu werfen bzw. 
dort abzulagern (§ 32 StVO). Die verbreitete 

Unsitte, den vom Schneepflug am Bordstein 
aufgehäuften Schnee prompt wieder auf die 
Fahrbahn zurückzuschaufeln, ist auf jeden 
Fall eine Ordnungswidrigkeit. Die Autofahrer 
werden in diesem Zusammenhang gebeten 
bei Schneefall die Fahrzeuge so zu parken, 
dass die gemeindlichen Räumfahrzeuge nicht 
behindert werden. Die Kraftfahrer werden 
darauf hingewiesen, dass der gemeindliche 
Winterdienst auf öffentlichen Straßen vorran-
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Der traditionelle Hutzenohmd wird dieses Jahr 
nach langer Pause endlich wieder durchgeführt. 
Hierzu laden der Verein „Erzgebirgische Hutzn-
leit“ herzlich am 1. Advent, 3. Dezember, um 17 
Uhr in die Turnhalle der Grundschule Stützen-
grün ein. Das bunte Programm mit Singen und 
Musizieren und dem traditionellen Theaterstück 
werden Kinder und Erwachsene des Ortes ge-
stalten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

31. Hutzenohmd

SONNTAG, 03.12.2023

1. ADVENT, 17.00 UHR

1. ADVENT, 17.00 UHR

IN DER TUR
NHALLE DE

R GRUNDSC
HULE STÜTZ

ENGRÜN

DAS BUNTE
PROGRAMM

MIT SINGEN
, MUSIZIERE

N UND

DEM TRADI
TIONELLEN

THEATERSTÜ
CK WERDEN

KINDER UN
D ERWACHS

ENE UNSER
ES ORTES

FÜR DAS LEIBLICHE WOHL

IST GESORGT!

ERZGEBIRGISCHE HUTZNLEIT STÜTZENGRÜN e.V.

DEM TRADI
TIONELLEN

THEATERSTÜ
CK WERDEN

KINDER UN
D ERWACHS

ENE UNSER
ES ORTES

GESTALTEN

FÜR DAS LEIBLICHE WOHL

FÜR DAS LEIBLICHE WOHL

IST GESORGT!
IST GESORGT!

31. ERZGEBIRGISCHER

HUTZNOHMD

Die Gemeindeverwaltung Stützengrün lädt 
alle Seniorinnen und Senioren aus Stützen-
grün, OT Hundshübel und OT Lichtenau zu 
einem gemütlichen Beisammensein in der 
Adventszeit herzlich ein.

Stützengrün am Dienstag, 05. Dezember 
2023, 14.00 Uhr, in der Turnhalle der Grund-
schule Stützengrün
OT Lichtenau am Mittwoch, 06. Dezember 
2023, 14.30 Uhr, in der Gaststätte „Lichte Aue“

OT Hundshübel am Donnerstag, 07. Dezem-
ber 2023, 14.30 Uhr, im Saal der Gaststätte 
„Goldener Hirsch“

Dieses Jahr wird aufgrund der geringen 
Nutzung in den letzten Jahren kein Bus 
für Stützengrün mehr fahren. Sollte jedoch 
eine Fahrgelegenheit benötigt werden, bit-
ten wir höfl ich um vorherige Anmeldung 
bei der Gemeindeverwaltung, Frau Leist-
ner, Tel. 037462/65420.

Seniorenweihnachtsfeiern

gig verkehrswichtige und gefährliche Stellen 
abstreut, an denen die von Glätte ausgehen-
de Gefahr nicht ohne weiteres erkannt und 
gemeistert werden kann. Es wird von jedem 
Verkehrsteilnehmer erwartet, dass er sich mit 
seinem Fahrverhalten auf die winterlichen 
Straßenverhältnisse einstellt und sein Fahr-
zeug auch mit entsprechender Bereifung bzw. 
Winterausrüstung ausstattet. 

Ordnungsamt

Anzünden der Schwibbögen
Die Pyramide des Hundshübler Schwibbogens 
wird für die diesjährige Advents- und Weih-
nachtszeit am 2. Dezember, Samstag vor dem 
1. Advent, um 17:15 Uhr angeschoben. Die kul-
turelle Umrahmung übernehmen wieder Kinder 
der Kita „Mäusekiste“ und der Posaunenchor 
der LKG Hundshübel. Der Weihnachtsmann hat 
sich auch wieder angemeldet. Für das leibliche 
Wohl ist gesorgt. Der Verein „Erzgebirgische 
Hutzenleit Stützengrün“ lädt zum Anzünden der 
Stützengrüner Schwibbogen mit musikalischer 
Umrahmung am 2. Dezember, Samstag vor dem 
1. Advent, um 17:45 Uhr nach Unterstützengrün 
ein. Im Anschluss daran sorgen die Kameraden 
der FFW Stützengrün für das leibliche Wohl mit 
Rostern und Glühwein an dem neuen Feuer-
wehrdepot, Auerbacher Straße. 
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Ende der Amtlichen Bekanntmachungen

Restabfalltonnen:  
Die Abfuhr Restabfalltonnen erfolgt in Stüt-
zengrün und in den Ortsteilen Hundshübel 
und Lichtenau jeweils am
 Freitag, 08. und 22. Dezember

Abfuhr der gelben Wertstofftonnen
Die Abfuhr der gelben Wertstofftonnen erfolgt 
in Stützengrün, im Ortsteil Hundshübel und im 
Ortsteil Lichtenau am
 Mittwoch, 13. Dezember und 
 Donnerstag, 28. Dezember

Termine der Müllabfuhr, Abfuhr gelber Wertstofftonnen, Papiertonnen und der Biotonnen
Achtung: Die gelben Tonnen an der 
Alten Straße, Eibenstocker Straße, Am Vor-
stau, Gemeindestraße, Hauptstraße, Neue 
Siedlung, Poststraße, Schulberg, Schulweg 
und Siedlung werden gesondert geleert am
 Freitag, 01./15. Dezember und  
 Samstag, 30. Dezember

Abfuhr der Biotonnen
Die Abfuhr der Biotonnen erfolgt in Stüt-
zengrün und den Ortsteilen Hundshübel und 
Lichtenau jeweils am:
 Dienstag, 05. Dezember, und 
 19. Dezember

Entleerung der Papiertonnen 
Stützengrün und OT Lichtenau:
 Freitag, 15. Dezember
OT Hundshübel:
 Mittwoch, 06. Dezember

FFW Stützengrün, Dienste
02.12. 15:30 Uhr Schwibbogen anzünden
08.12.  19:00 Uhr Jahresabschlussdienst
22.12. 19:00 Uhr Dienstbesprechung

Feuerwehr-Report
FFW Hundshübel, Dienste
08.12. 19:00 Uhr Absichern und Aus-

leuchten Einsatzstelle
22.12.  19:00 Uhr Mettenschicht

FFW Lichtenau, Dienste  
07.12. 19:00 Uhr Feuerwehrausschusssit-

zung
08.12.  18:00 Uhr Winterfestmachung
22.12. 18:00 Uhr  Mettenschicht

Sprech- und Öffnungszeiten
Die Gemeindeverwaltung ist geöffnet:
 Montag von 9:00 bis 12:00 Uhr
 Dienstag  von 9:00 bis 12:00 Uhr 
und von 12:30 bis 18:00 Uhr
 Mittwoch geschlossen   
 Donnerstag von 9:00 bis 12:00 Uhr 
und von 12:30 bis 15:30 Uhr
 Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeit sind Termine 
nach Vereinbarung möglich!

E-Mail-Adressen und Rufnummern der Gemeindeverwaltung

Unsere e-mail-Adressen:
Herr Viehweg v.viehweg@stuetzengruen.de
Frau Völker s.voelker@stuetzengruen.de
Frau Leistner c.leistner@stuetzengruen.de
Frau Lehmann j.lehmann@stuetzengruen.de
Frau Päßler meldestelle@stuetzengruen.de
Frau Weidlich a.weidlich @stuetzengruen.de

Frau Modes k.modes@stuetzengruen.de
Frau Tröger n.troeger@stuetzengruen.de
Herr Müller m.mueller@stuetzengruen.de

Bibliothek
Frau Höpke bibliothek@stuetzengruen.de

Die Gemeindeverwaltung ist unter der Ruf-Nr. 654-0 und per Fax-Nr. 654-50 zu erreichen.
Die einzelnen Mitarbeiter sind mit direkter Durchwahl unter den nachstehenden Rufnummern 
erreichbar:

 Bürgermeister Herr Viehweg über Sekretariat 
 Sekretariat Frau Völker 037462/654-11 
 SG Hauptamt 
 Soziales/Schulen Frau Leistner /654-20
 Meldewesen/Gewerbe Frau Päßler /654-21 
 Kämmerei 
 Kämmerin Frau Lehmann /654-42  
 Kasse Frau Modes /654-31
 Steuern Frau Tröger /654-32
 Bauamt Frau Weidlich /654-40 
  Herr Müller /654-41
 Zweckverband Kommunale Telefon: 636955 Fax: 636958
 Dienste (Bauhof) www.zweckverband-kommunale-dienste.de

(Kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente)

Termin für Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen
 Gemeinderat  12. Dezember 2023  18:00 Uhr
Die Tagesordnung zur jeweiligen Sitzung wird rechtzeitig an der amtlichen Anschlagtafel 
am Gemeindeamt, Hübelstraße 12, 08328 Stützengrün, öffentlich bekannt gegeben.

Hinweis! Die Gemeindeverwaltung 
bleibt in der Zeit vom 

27. bis 29. Dezember 2023 für den 
Publikumsverkehr geschlossen.

Hinweis! Die Bücherei ist in der Zeit vom 
20. Dezember 2023 bis 1. Januar 2024 

geschlossen

Sprechzeit der Ortsvorsteherin, Frau Jana 
Richtsteiger-Müller, OT Hundshübel
 Dienstag, 05.12.2023 von 16 bis 17 Uhr
 Dienstag, 19.12.2023 von 16 bis 17 Uhr 
 im Feuerwehrdepot Hundshübel 
Außerhalb der Sprechzeiten sind Fragen und 
Anliegen gern beantwortet.

Tel. 037462/28649
Mobil: 0172/9194483
Mail: jarimue@outlook.de

Die Bücherei im Bürgerhaus, Hübelstraße 
12a, ist geöffnet:
Dienstag von 16:00 bis 18:30 Uhr
Donnerstag  von 16:00 bis 18:00 Uhr

Gemeindejugendfeuerwehr, Dienste
02.12. 15:30 Uhr Schwibbogen anzünden
09.12. 14:00 Uhr Jahresabschlussdienst

Bambinifeuerwehr, Dienste
02.12. 10:00 Uhr Weihnachtsfeier
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Information des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Südwestsachsen 
 

Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe im Erzgebirgskreis - Jahreswechsel 2023/2024 
 

Zwischen dem 18.12.2023 bis 31.12.2023 sind nachstehende Abfallentsorgungsanlagen bzw. 
Wertstoffhöfe im Erzgebirgskreis geöffnet. 
 

  

Woche vom
18. bis 23.12.2023

18.12.2023 19.12.2023 20.12.2023 21.12.2023 22.12.2023 23.12.2023

Wertstoffhof/Anlage Mo Di Mi Do Fr Sa
Annaberg "Himmlisch Heer"
Müllumladestation
Cunersdorfer Marktsteig
09456 Annaberg-B.

8:30-17:00 8:30-17:00 8:30-17:00 8:30-17:00 8:30-17:00 8:00-12:00

Aue "Lumpicht"
Müllumladestation
Schwarzenberger Str. 118
08280 Aue

8:30-17:00 8:30-17:00 8:30-17:00 8:30-17:00 8:30-17:00 8:00-12:00

Niederdorf
Müllumladestation
Chemnitzer Str. 2e
09366 Niederdorf

8:30-17:00 8:30-17:00 8:30-17:00 8:30-17:00 8:30-17:00 8:00-12:00

Marienberg
Äußere Annaberger Straße 12
09496 Marienberg

14:00-18:00

Zschopau
Krumhermersdorfer Str.
09405 Zschopau

14:00-18:00

Deutschkatharinenberg
09548 Deutschneudorf

14:00-18:00

Eibenstock
Schneeberger Str. 23
08309 Eibenstock

13:00-17:00

Lengefeld
A.-Bebel-Weg 32
09514 Pockau-Lengefeld

14:00-18:00

Neukirchen
Südstraße 22a
09221 Neukirchen

14:00-18:00

Oelsnitz
Am Bergbaumuseum 6
09376 Oelsnitz/Erzgeb.

13:00-18:00 8:00-12:00

Olbernhau
Wernsdorfer Straße 21
09526 Olbernhau

14:00-18:00

Schwarzenberg
Straße der Einheit 90
08340 Schwarzenberg

14:00-18:00

Thum
Herolder Straße 18
09419 Thum

14:00-18:00 8:00-12:00

Zwönitz
Turnhallenweg 9b
08297 Zwönitz

14:00-18:00
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Befragung „Generationen 60+ in Sachsen“
Stützengrün red Die sächsische 
Landesseniorenbeauftragte befragt 
erstmals Bürgerinnen und Bürger ab 
60 Jahren: Was ist für Sie wichtig? 
Welche Wünsche haben Sie an die 
Landespolitik? Wie möchten Sie in 
Sachsen älter werden?
Beteiligen Sie sich jetzt und gestalten 
Sie die sächsische Seniorenpolitik mit. 
Füllen Sie dafür bitte den digitalen Fra-
gebogen aus, den Sie über diesen Link 

erreichen: www.befragung.rauh-rese-
arch.de/index.php/422515?lang=de
Die Ergebnisse der Befragung werden 
in das seniorenpo-
litische Handlungs-
konzept für Sach-
sen aufgenommen 
und die Chancen 
zur Verbesserung 
der Lebenssitua-
tion älterer Men-

schen in Sachsen aufzeigen. Vielen 
Dank für Ihre Teilnahme bis 14. De-
zember 2023!
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Gegen Sucht hilft Reden

Begegnungsgruppe Schönheide
Nächster Treff : Mittwoch, 20.12.  
18:00 Uhr • Evang.-Methodistische 
Kirche Obere Straße 3 • Schönheide

Ärztliche und zahnärztliche Bereitschaft
Der diensthabende Bereitschaftsarzt kann unter der Telefonnummer 
0375/19222 oder während der Bereitschaftsdienstzeit überregional un-
ter der Telefonnummer 116117 erfragt werden. Der Notarzt ist weiterhin 
über die 112 zu erreichen. 

Der zahnärztliche Notfalldienst kann über die Internetseite 
www.zahnaerzte-in-sachsen.de abgerufen werden.

Wichtige Telefonnummern 
im Notfall

Rettungsleitstelle für Feuerwehr, 
Rettungsdienst, Notarzt, Bergwacht: 
Notruf 112 oder Krankentransport 
unter Telefon 0375/19222 (Auch 
Auskunft über die Bereitschaft des 
kassenärztlichen Notdienstes, von 
Fachärzten, Apotheken).
Polizei: Notruf 110, Polizeipos-
ten Eibenstock: Schönheider 
Straße 4, Telefon 037752/559380
Giftnotruf: Telefon 0361/730730
Störungsrufnummer MITNETZ 
STROM: 0800/2305070
Landesdirektion Chemnitz: 
0371/5320
Hauptbereitschaft ZWW – Trink-
wasser und Abwasser: 03774/1440

Hotline 
Antenne km3:

03774_13931-03

   
Stützengrün
 09.12. Bernd Queck 75 Jahre
 15.12. Gisela Jochmann 90 Jahre
 17.12. Carl Päßler 90 Jahre
 19.12. Ulrich Petzold 80 Jahre
Hundshübel 
 01.12. Günter Riedel 85 Jahre
 03.12. Hans-Walter Süß 75 Jahre
 08.12. Wilfried Meier 85 Jahre
 27.12. Hans-Jürgen Müller 70 Jahre 
Lichtenau 
 12.12. Erwin Scholz 85 Jahre
 26.12. Hans Hackel 80 Jahre
Goldene Hochzeit
 21.12. Martina und Bernd Dietrich, Stützengrün

Die Gemeindeverwaltung Stützengrün gratuliert den Jubilaren recht 
herzlich und wünscht weiterhin Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Frohe Weihnachten!
Das Team des Barbara-Uttmann-Stifts wünscht 
allen Bewohner:innen, Angehörigen, Betreuer:innen 
und Freund:innen unseres Hauses ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2024. 
Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Alten- und Pfl egeheim 
Barbara-Utt mann-Sti ft  GmbH
Am Fuchsstein 25 
08304 Schönheide
Tel.: 037755 62-0
www.schoenheide.maternus.de

AN-CUR-23-0100 Weihnachtsanzeige Schoenheide 58x60mm rz.indd   123.11.23   11:26

Die nächste Ausgabe vom 
                    

    
erscheint am 22. Dezember 2023

Gemeinde 
Anzeiger 

ErzgebIrge red Gelegen zwischen 
Erzgebirge und Vogtland südwest-
lich von Aue, lädt die Museumsbahn 
Schönheide zu den Nikolausfahrten 
am 9. Und 10. Dezember ein. Gezo-
gen von einer historischen Dampflok 
der sächsischen Bauart "IV K" fahren 
auf der schmalspurigen Strecke nach 
Stützengrün urige Wagen aus Groß-
mutters Zeiten durch die Natur.

Nikolausfahrten
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ECKE

Liebe Einwohner/innen der Gemein-
de Stützengrün,

Weihnachten steht vor der Tür und 
zumindest die Kinder freuen sich auf 
den ersten „richtigen“ Schnee. Der 

Kerstin Klöppel:   0151-70798991
Franziska Hänel:  0173-9813077
Büro:                  037462-175067

besinnliche Dezember hält oft so 
viele Termine bereits, Weihnachts-
feiern, Weihnachtsmarkt, Weih-
nachtskonzerte … 

Bei uns stehen alle geplanten 
Veranstaltungen wie üblich auf dem 
Programm. Die Montagsrunde für 
Personen mit Pfl egegrad und ihre 
pfl egenden Angehörigen fi ndet re-
gelmäßig von 9:30 bis 11:30 Uhr 
statt und wird durch die Pfl egekasse 
fi nanziert.

Im Dezember steht die Pfl e-
ge-Pause am 5. Dezember um 9:30 
Uhr an, die Männergruppe triff t sich 
am 19. Dezember. Die Kochgruppe 
plant ihr Treff en für den 12. De-
zember gegen 10:00 Uhr, während 
das Trauercafé am 6. Dezember um 
14:00 Uhr stattfi ndet.

Das Trauercafé ist für alle Men-
schen off en, die einen Menschen 
verloren haben. Es gibt einen kur-
zen Gesprächsimpuls von einer Mit-
arbeiterin des Hospizdienstes und 
anschließend gemütliches Kaff ee-
trinken. 

Die Nordic Walking Runde pau-

Wir wünschen allen, die sich
mit uns verbunden fühlen, ein
friedvolles Weihnachtsfest
sowie ein gesegnetes neues

Jahr 2024!

Am Fuchsstein 63
08304 Schönheide
info@diakoniestation-eibenstock.de
www.diakoniestation-eibenstock.de

siert ab Dezember und wird, je nach 
Wetterlage im neuen Jahr wieder 
angeboten. Die Angebote sind kos-
tenfrei. 

Wir als Team der Quartiersarbeit 
wünschen Euch/Ihnen ein geseg-
netes Weihnachtsfest, Frieden in 
der Familie und Freude im Herzen. 
Auf ein gesundes Wiedersehen und 
Glück Auf! 

Liebe Grüße Kerstin, Franziska, 
Matthias, Birgit, Janet, Sybille

Stützengrün Mtl Werden Sie zum 
Retter und spenden Sie! Die nächste 
Blutspendeaktion in Ihrer Region fi n-
det statt am Dienstag, den 5. De-
zember 2023 zwischen 15:00 und 
18:00 Uhr im Gasthof „Goldener 
Hirsch“, Hauptstr. 19 in Hunds-
hübel.

Blutspende-Aufruf!
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Martinsfest

Weihnachtsausstellung
Stützengrün red Die Organisa-
toren der seit 6 Jahren beliebten 
Weihnachtsausstellung laden dieses 
Jahr wieder recht herzlich am 3. Ad-
vent (16. und 17. Dezember) in den 
Gasthof „Goldener Hirsch“ in Hund-
shübel ein. Wieder wurden rund um 
die erzgebirgische Weihnacht neue 
Ideen gesammelt und wollen nun 
gezeigt werden. Wer gerne daran 
teilnehmen und selbst Sachen aus-
stellen möchte, kann sich bei Preiß 
Matthias unter der Telefonnummer 
0179-4718072 anmelden. 

„Glück auf ihr Leit“

Stützengrün red Der alljährliche 
Martinstag fand auch in diesem Jahr 
wieder am 12. November in Stützen-
grün statt. Viele Familien ließen sich 
in die Stützengrüner Kirche zu einer 
Andacht und danach zum Laternen-
umzug einladen. In der gut gefüllten 
Kirche wurde die Martinsgeschich-
te erzählt und die Kurrende sang 
mehrere Lieder. Außerdem konnten 
die Besucher wieder symbolisch für 
Martin, der seinen Mantel teilte, um 
einem armen Mann zu helfen, Mar-
tinshörnchen miteinander teilen. 
Nach der Andacht machten sich die 
Familien zum Laternenumzug durchs 
Vorderdorf auf. An dieser Stelle geht 
wieder ein großer Dank an die Frei-

willige Feuerwehr Stützengrün, die 
auch in diesem Jahr einen siche-
ren Ablauf des Umzugs garantier-
te. Alle Teilnehmer waren nach dem 
Umzug auf dem Parkplatz oberhalb 

des Pfarrhauses eingeladen sich mit 
Glühwein oder Kinderpunsch, Roster 
und Crepé zu stärken. Danke an alle 
Helfer, die so fleißig für das Gelingen 
des Festes gesorgt haben.

Lampionumzug in Stützengrün Foto: Thomas Zimmermann

1000 Obstbäume für Sachsen 
Stützengrün vv Dies war das Motto 
einer Initiative der Abgeordneten des 
Sächsischen Landtages und des Deut-
schen Landschaftspflegeverbandes in 
Sachsen in Kooperation mit dem Bund 
Sächsischer Baumschulen. Ziel war 
es, im Frühjahr und Herbst insgesamt 
1000 Obstbäume in ganz Sachsen zu 
pflanzen. Die Jugend-FFW Stützen-
grün und die Kommunale Bürgerstif-
tung Stützengrün bewarben sich um 
jeweils fünf Obstbäume und fünf Bee-
rensträucher. Diese wurden am 28. 
Oktober im Gelände der FFW Stüt-
zengrün und am 10. November am 
Bergwiesenpfad in der Stützengrüner 

Reith auf kommunalen Grundstücken 
gepflanzt. Ein herzliches Dankeschön 
an Matthias Jochmann sowie Herbert 
Schlesinger, die als Baumpaten das 
Wachsen und Gedeihen der Obstge-
hölze in den nächsten Jahren beglei-
ten werden. Danke auch dem Bauhof 
sowie allen an den Pflanzungen Betei-
ligten für die Unterstützung.

Ein besonderes Dankeschön sei 
an dieser Stelle Frank Gleißner aus 
Schönheide gesagt. Er spendete für 
das Gelände der Grundschule Stüt-
zengrün zwei Obstbäume und sechs 
Beerensträucher. Unser Hausmeis-
ter Andreas Fugmann brachte diese 

fachmännisch in die Erde und so kön-
nen die nächsten Generationen von 
Grundschülern hoff entlich reiche Ern-
ten erleben.

Baumpfl anzen mit der Jugend FFW 
Stützengrün. 

Pfl anzaktion Reith (links), Obstbäume für Grundschule (rechts). Fotos: Gemeindeverwaltung
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Vandalismus
Stützengrün vv Vom 27. auf den 
28. Oktober wurden mehrere Stra-
ßenbegrenzungspfähle zwischen Ort-
seingang Hundshübel und Geleitshaus 
Lichtenau herausgerissen und in die 
Wiesen geworfen. Sollten Anwohner 
etwas beobachtet haben oder jemand 
sachdienliche Hinweise dazu geben 
können kann er diese an die Gemein-
deverwaltung melden. Es handelt sich 

insbesondere in dieser Jahreszeit um 
wichtige Markierungen, die nicht ohne 

Grund am Stra-
ßenrand stehen. 
Weiterhin wurde 
am Hundshüb-
ler Rundweg ein 
Schild entwendet. 
Es gehörte zu fünf 
Schildern eines 
„Wa ld t i e r -Rä t-
sel“. Das geklaute 
Schild kann ger-
ne bei unserem 
Wanderwegewart, 
Thomas Müller, in 
Hundshübel wie-

der abgeben werden. Im Kneipbecken 
am Rundweg war wieder ein kom-
pletter Apfel in den Wasserzufl uss ge-
steckt und hat diesen verstopft. 

Mit etwas Mühe konnte der Apfel 
durch unseren Wanderwegewart ent-
fernt werden. Das Wasser läuft ohne-
hin nur spärlich in das Kneippbecken, 
daher sind derartige Aktionen mehr 
als unangebracht. Auch wenn Eltern 
mit ihren Kindern unterwegs sind, 
sollten vermittelt werden, dass man 
- auch wenn es reizt - solche Din-
ge bitte zu unterlassen hat. Wenn 
die Lärchenstraße fertiggestellt und 
wieder befahrbar ist, wird auch 
wieder verstärkt auf die Einhaltung 
der Vollsperrscheibe in Richtung 
Kneipp-Anlage geachtet werden. 
Eine Befahrung mit PKW ist nicht er-
laubt und wird durch den Staatsbe-
trieb Sachsenforst, oder seitens der 
Gemeinde Stützengrün zur Anzeige 
gebracht. Hinzu kommt, dass Ziga-
retten-Kippen direkt an der Talsper-
re darauf hindeuten, dass auch das 
Rauchverbot im Wald ignoriert wird. 

Egal ob süß oder herzhaft, 
für den kleinen Zuckerrausch oder den Komplettgenuss

- finde deine Hummelwaffel -
Neu: Winterwaffel mit 2 Kugeln Vanille Eis, rote Grütze, Vanillesoße

und süßes deiner Wahl

omplettgenuss
-

GrGrG ürür tütü ztzt e,e,e VVaV nV nVVaV nVaV inin lili llll elellll elll sese ßs ßsoßosos ßsos eßeß

Raststätte zur Waldhummel
Am Hohen Stein 22a, 08328 StützengrünHummeltelefon: 0162/4690174

Wir bedanken uns für die Treue unserer Kunden
und wünschen allen eine wundervolle

Weihnachtszeit im Kreise ihrer Liebsten.

Öffnungszeiten Winter
Mo.-Fr. 10.00 bis 16.00 Uhr

 Samstags und Adventsonntage GESCHLOSSEN
BETRIEBRUHE 22.12.2023 - 07.01.2023

Hummel News
Deine Weihnachtsfeier in der Hummel.
Gruppen bis zu 30 Personen - lass dich
jetzt noch fix beraten.
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Geschichte - Chronik - Überlieferungen
200 Jahre Kommu-Haisel

In diesem Jahr wird das „Kom-
mu-Haisl“ in der Schulstraße in Neu-
lehn 200 Jahre alt und gehört damit 
zu den ältesten Häusern von Stüt-
zengrün. Es wurde der Überlieferung 
nach als Alten- und Siechenhaus ge-
baut. Eine spezielle Altenpfl ege wie 
wir sie heute kennen, gab es zur Zeit 
des 18. und beginnenden 19. Jahr-
hunderts noch nicht. 
Aufgrund schlechter medizinischer 
und hygienischer Versorgung wa-
ren „alte“ Menschen eher eine Sel-
tenheit und ihre Pfl ege weitgehend 
nicht organisiert. Die wenigen alten 
Menschen, die zu dieser Zeit lebten, 
waren in Armenhäusern unterge-
bracht. 

Zudem übernahm meist der 
häusliche Familienverbund die Pfl e-
ge alt gewordener und hilfsbedürfti-
ger Familienmitglieder. 

Bereits früher gab es kirchliche 
Einrichtungen wie Spitäler oder so 
genannte Siechenheime. In den 
Hospitälern jedoch war die Anzahl 
der Hilfskräfte rar und somit wurde 
die Pfl ege von den Insassen meist 
selbst durchgeführt. 

Erst im 19. Jahrhundert wurden 
die ersten Alten- und Pfl egeheime 
gegründet, da die Krankenhäuser 
die Armenarbeit nicht mehr weiter 
übernahmen. In diesen Pfl egehei-
men jedoch kamen hauptsächlich 
„sieche Personen“ unter, also Men-
schen deren Aussicht auf gesund-
heitliche Besserung gegen null ten-
dierte und zu schwach waren, um 
sich selbstständig weiter am Leben 

zu halten. 
Die Pfl ege stand zumeist unter 

kirchlicher Führung und wurde aus-
schließlich von Frauen ausgeführt, 
mit nur ganz wenigen Ausnahmen 
auch von Männern. Wie die Alten- 
und Krankenbetreuung in Stützen-
grün vor 200 Jahren ablief ist nicht 
überliefert. 

Bemerkenswert ist jedoch, dass 
auch so ein kleiner Ort wie Stützen-
grün eine solche Unterbringungs-
möglichkeit für Alte und Kranke 
ermöglichte. Im 
Volksmund hat 
sich die Bezeich-
nung als „Kom-
mu-Haisel“ je-
denfalls bis auf 
den heutigen Tag 
erhalten, auch 
wenn es seit vie-
len Jahrzehnten 
nunmehr priva-
ten Wohnzwe-
cken diente. Die 
heutigen Be-
wohner, Familie 
Trommer, hat 
uns anlässlich 
des 200-jährigen 
Jubiläums einige 
interessante Einblicke in ihre ganz 
persönliche Verbindung zu diesem 
Haus gewährt, welches sie mit viel 
Liebe und Aufwand weitgehend ori-
ginalgetreu erhalten und zu ihrem 
Lebensmittelpunkt gestaltet haben. 

„Da ich seit den 90ern in der da-
maligen Mittelschule Stützengrün 

arbeitete, wurde ich bei einem Spa-
ziergang in der Umgebung auf das 
Häuschen, das zum Verkauf stand, 
aufmerksam. Die letzte Mieterin war 
längst ausgezogen und das Haus 
ziemlich heruntergekommen. 

Interesse an einer neuen Wohn-
möglichkeit hatten wir, da wir in ei-
ner Dienstwohnung des Staatlichen 
Forstbetriebs Eibenstock wohnten 
und nach Beendigung der Dienstzeit 
meines Ehemannes diese an den 
nachfolgenden Revierförster vermie-

tet werden sollte.
Ein Kauf des Forsthauses wurde 

immer abgelehnt, also mussten wir 
uns rechtzeitig vor dem Ruhestand 
um was Neues kümmern. Ich zeig-
te meinem Mann das Haus in Stüt-
zengrün, das abgewirtschaftet war 
und bei genauerer Betrachtung von 
innen mein Interesse daran sofort 
gedämpft wurde. 

Aber die Lage und die Aussicht 
aus dem Dachfenster sowie das 
große Grundstück konnten meinen 
Mann begeistern. So reifte der Ent-
schluss, das Grundstück doch zu 
kaufen. Das Haus bekamen wir als 
Abrisshaus dazu. 

Anfangs machten wir Entwürfe für 
einen Neubau und merkten schnell, 
dass der für uns als künftiges Rent-
nerpaar viel zu groß wird. Schließ-
lich fanden wir es schade, einfach 
alles abzureißen. Die dicken Mauern 
im Erdgeschoss mit den Rundbogen-
fenstern fanden wir historisch wert-
voll, genauso die innere Haustür mit 
Rundbogen. Im Obergeschoss war 
außer Lehm von Zwischenwänden 
nichts mehr zu retten. Die Holzbal-
ken total verrottet. Da musste alles 
abgerissen und erneuert werden.

Damit begannen zwei harte Jah-Kommu-Haisel. Foto: Sammlung Ortschronisten Stützengrün

Kommu-Haisel. Foto: Familie Trommer
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re, in denen wir nur im Dreck ge-
wühlt haben, neben der beruflichen 
Arbeit als Lehrerin bzw. als Re-
vierförster. Das war eine echte Her-
ausforderung und ich war manchmal 
nahe dran, alles hinzuschmeißen. 
Dann folgte noch ein halbes Jahr, in 
dem man merkte, es geht vorwärts. 
Wir hatten uns vorgenommen, das 
Haus von der Anlage her so zu bau-
en wie es war und auch wieder Lehm 
für die Wände zu verwenden. 

In einer alten Bäcker-Mischma-
schine vermischten wir Holzhack-
schnitzel mit Lehm und formten 
damit die Zwischen-und Außenwän-
de, eine völlig neue Erfahrung. Die 
Dämmung gestalteten wir mit Hanf, 
die Dielen mit Lehmaufschüttung  
und Blähton, darüber Parkett oder 
Fichtenholz- bzw. Eichenholzbretter. 
Im Erdgeschoss haben wir das Na-
tursteinmauerwerk erhalten. 

Zum Schluss wurde noch die 
Holztreppe aus Esche und die Holz-
küche aus Fichtenholz eingebaut. 
Für den gesamten Innenausbau 
wurden dem Charakter des Hauses 
gemäß nur Naturstoffe verwendet. 
2005 sind wir eingezogen in dieses 
„alte“, neuauf-und ausgebaute Haus 
und haben es nicht bereut, diesen 
Schritt getan zu haben. 

Genauso wie das Haus haben wir 

auch das Umfeld naturnah gestaltet. 
Als wir das Grundstück übernah-
men, stand darauf eine einzige Fich-
te inmitten einer Wiese, dazu ein 
baufälliger Schuppen und ein Flie-
derbusch. Inzwischen wachsen in 
unserem Garten über 500 Pflanze-
narten in verschiedenen Bereichen. 
Dazu gehören Bauerngarten, Stau-
denbeete, Heidegarten, Teich und 
ein dazu gepachteter Nutzgarten.

Das erfordert natürlich eine Men-
ge Arbeit, aber auch als Rentner 
braucht man seine Beschäftigung.

Wir fühlen uns wohl in Stützen-
grün und haben uns hier die beste 
Wohnung samt Garten geschaffen, 
die wir je hatten. 

Unser Dank gilt in diesem Zu-
sammenhang der damaligen Bürger-
meisterin Frau Reichel, die uns mit 
Ratschlägen zwecks Fördermittel zur 
Seite stand und Frau Schusser aus 
Eibenstock, die sich auf Erzgebirgs-
häuser spezialisiert und unser Haus 
projektiert hat.

Wer alte Überlieferungen zum 
„Kommu-Haisel“ machen kann, oder 
alte Akten und Fotos in seinem Be-
stand hat, ist herzlich eingeladen, die-
se im Kreis der Ortschronisten einmal 
zu präsentieren oder in geeigneter 
Weise für die ortsgeschichtliche For-
schung verfügbar zu machen.

Annaberg-Buchholz red Die Haa-
mit-Kist‘ln mit regionalen Köstlich-
keiten, wie Mango-Senf, Gin-Käse 
und erzgebirgischen Spirituosen, sind 
wieder erhältlich. In den Varianten 
Schlemmerguschl und Genussguschl 
kosten sie jeweils 45 Euro zuzüglich 
Versandkosten. Die Kist‘ln sind eine 
originelle Geschenkidee für Weihnach-
ten und ein gemeinsames Projekt des 
Tourismusverbandes Erzgebirge und 
der Heimatgenuss-Partner. Weitere 
Informationen unter www.erzgebir-
ge-tourismus.de/haamit-kistl. Die 
Marke Heimatgenuss Erzgebirge för-
dert regionale Produkte und Gastlich-
keit mit dem Ziel, eine Qualitätsmarke 
für die kulinarischen Besonderheiten 
des Erzgebirges zu etablieren. Kon-
takt: Tourismusverband Erzgeb. e.V., 
Adam-Ries-Straße 16, 09456 Ann-
aberg-Buchholz, Tel. +49 3733/188 
000, presse@erzgebirge-tourismus.
de.

Neue Haamit-Kist‘ln

Foto: www.erzgebirge-tourismus.de/
haamit-kistl
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Is was lus? 
Monat Termin Veranstaltung/Ort Veranstalter Zeit

Dezember
 01.-31.12. Lebendiger Adventskalender Familie Faust/Faus-Queck
  gemäß Beileger
 01.12. Chorprobe Hutznohmd Erzgebirgische Hutznleit e.V. 19:00 Uhr
  Grundschule Stützengrün
 02.12. Feierliches Anzünden der Schwibbögen Ortschaftsrat Hundshübel 17:15 Uhr
  Platz der Generationen, 
 02.12. Feierliches Anzügen der Schwibbögen Erzgebirgische Hutznleit e.V. 17:45 Uhr
  Stützengrün, Unterstützengrün
 03.12. Hutznohmd Erzgebirgische Hutznleit e.V.  17:00 Uhr
  Turnhalle Grundschule Stützengrün
 04.12. Hutzntreff  plus AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
 05.12. Pfl egepause AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
 05.12. Krabbeltreff  für alle Kinder ab 10 Monate Kita Waldwichtel 15:00 Uhr
  Kita Waldwichtel Stützengrün
 05.12. Seniorenweihnachtsfeier Stützengrün Gemeindeverwaltung/Grundschule 14:00 Uhr
  Turnhalle Grundschule Stützengrün Stützengrün
 06.12. Krabbeltreff  Kita Mäusekiste 09:30 Uhr
  Kita Mäusekiste Hundshübel
 06.12. Trauer-Cafe AWO Quartierskonzept 14:00 Uhr
  AWO Quartiersbüro
 06.12. Seniorenweihnachtsfeier Lichtenau Gemeindeverwaltung 14:30 Uhr
  Lichte Aue
 06.12. Weihnachtsmarkt Hort Schulhort SpieleSpaß 15:00 Uhr
  Grundschule Stützengrün
 07.12. Seniorenweihnachtsfeier Hundshübel Gemeindeverwaltung 14:30 Uhr
  Saal Gaststätte Goldener Hirsch
 09.12. Anlichteln Krippe Lichtenau mit Theo Förster 18:00 Uhr
  Weihnachtsmarkt, Livemusik
  Ernst-Scheibner-Park Lichtenau
 11.12. Hutzntreff  plus AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
 12.12. Hutzntreff  Stützengrün AWO Quartierskonzept 14:00 Uhr
  Gemeindeverwaltung, Zimmer 2
 12.12. Kochgruppe AWO Quartierskonzept 10:00 Uhr
  AWO Quartiersbüro
 16.12. Adventsfeier für Senioren Landeskirchliche Gemeinschaft 14:30 Uhr
  Landeskirchliche Gemeinschaft Stützengrün
 16.12. Weihnachtsmarkt Hundshübel, Pfarrhof Landeskirchliche Gemeinde 14:30 Uhr
 16.-17.12. Weihnachtsausstellung Matthias Preiß
  Saal Goldener Hirsch
 17.12. Krippenspiel, Kirche Stützengrün Kirche Stützengrün 16:30 Uhr
 18.12. Hutzntreff  plus AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
 19.12. Hutzntreff  Lichtenau AWO Quartierskonzept 14:00 Uhr
  Raststätte Waldhummel
 19.12. Männertreff  AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro

Stützengrün vv Blättert man in 
den alten Ausgaben des „Werkspie-
gel“ so wird man neben den Aus-
sagen zur sozialistischen Planerfül-
lung, und anderen parteipolitisch 
motivierten Beiträgen auch sehr viel 
über ortgeschichtliche Gegebenhei-
ten erfahren. Wann wurde eine KON-
SUM-Verkaufsstelle eröffnet, wann 
ein Kindergarten gebaut, welche 
Eigenheime wurden errichtet und 
vieles mehr. Einen kleinen Bestand 
an diesen Betriebszeitungen der 
ehemaligen KONSUM-Bürstenfabrik, 
der heutigen Bürstenmann GmbH, 
wurde den Ortschronisten bereits 

Werkspiegel für Ortschronisten 
vor geraumer Zeit übergeben. Am 2. 
November konnten Joachim Werner 
und Bürgermeister Volkmar Vieh-
weg einen weiteren umfangreichen 
Bestand dieser interessanten Zeit-
zeugnisse von Familie Winkler aus 
Lichtenau in Empfang nehmen. An 
dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön und der Aufruf, die Dachbö-
den noch einmal nach derartigen 
Quellen zu durchforsten. Ziel ist es, 
dass wir eine möglichst vollständige 
Sammlung der Ausgaben des Werk-
spielgels in den Bestand unserer 
Ortsgeschichtlichen Sammlung inte-
grieren können. Besten Dank!

Übergabe Werkspiegel Foto: Gemeinde-
verwaltung



Dezember 2023 • Seite 17Gemeinde
Anzeiger

Impressum
Herausgeber: 
Gemeindeverwaltung Stützengrün, Hübelstraße 12, 08328 Stützengrün;  
Telefon: 037462-654-0 • Fax: 037462-654-50; Internet: www.stuetzengruen.de. 
Verantwortlich für den amtlichen Teil:  Bürgermeister Volkmar Viehweg
redaktionellen Teil: Melanie Bechstein
Anzeigen: Auftraggeber
Gestaltung/Satz: GrafikMB • Melanie Bechstein • Mittelstr. 9b, 08359 Breitenbrunn   
 Tel.: 03774 / 1893430 • anzeiger.mb@outlook.de
Bilder/Grafiken/Lizenzen:  Grafiken oder Bilder können mit Ressourcen von Freepik.com erstellt worden sein.
Druck: Druckerei Schönheide 
Auflage: 1.750 Stück/Ausgabe
Der Gemeindeanzeiger erscheint monatlich kostenlos in allen Haushalten der Gemeinde Stüt-
zengrün mit den Ortsteilen Hundshübel und Lichtenau. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, 
Bücher und Aufnahmen wird keine Haftung übernommen. Der Gemeindeanzeiger sowie alle in 
ihm enthaltenen Beiträge,  Abbildungen und Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt. Ver-
breitung von Auszügen aus Beiträgen (oder ganze Beiträge) in Druckerzeugnissen, Bild- oder 
Tonspeichern bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung des Herausgebers. Leserbriefe werden 
gegebenenfalls sinnwahrend gekürzt. 
Es gilt die Anzeigenpreisliste 2 vom 1. Mai 2012.

Stützengrün red Traditionell wird von der Kirchgemein-
de und von Gewerbetreibenden des OT Hundshübel am 
Samstag, dem 16. Dezember, ab 14:30 Uhr ein kleiner 
Weihnachtsmarkt im Pfarrhof durchgeführt. Bei Stollen, 
Kaffee, Rostbratwürsten und Glühwein kann man die vor-
weihnachtliche Stimmung genießen sowie eventuell noch 
fehlende Weihnachtsgeschenke oder andere Kleinigkei-
ten einkaufen. Im Anschluss wird um 18 Uhr zum all-
jährlichen Kinderkrippenspiel in die Hundshübler Kirche 
eingeladen.

Stützengrün red Tierhalterinnen von Pferden, Rindern, 
Schweinen, Schafen, Ziegen, Geflügel, Fischen und Bie-
nen sind gesetzlich verpflichtet, sich bis Mitte Januar 2024 
bei der Sächsischen Tierseuchenkasse zu melden und Bei-
träge zu zahlen. Die Meldung ist notwendig für Entschä-
digungszahlungen im Tierseuchenfall, Kostenbeteiligung 
an der Tierkörperbeseitigung und Gewährung von Beihil-
fen. Bekannte Tierhalterinnen erhalten Meldebögen per 
Post oder E-Mail. Die Meldung kann auch online erfolgen. 
Weitere Informationen sind auf der Website der Sächsi-
schen Tierseuchenkasse verfügbar. Meldepflicht beim zu-
ständigen Veterinäramt besteht ebenfalls. Kontaktdaten 
der Tierseuchenkasse: Löwenstr. 7a, 01099 Dresden, Tel: 
+49 351 80608-30, E-Mail: beitrag@tsk-sachsen.de, In-
ternet: www.tsk-sachsen.de.

Weihnachtsmarkt & Kinderkrippenspiel

Tierbestandsmeldung 2024

Stützengrün vv Das Versprechen, das Annemarie Keh-
rer mir im letzten Jahr gegeben hat, zum hundertsten 
Geburtstag das Tanzbein zu schwingen, konnte sie nicht 
einlösen, als ich die bekannte und beliebte Lehrerin zu 
ihrem Ehrentag besuchte. Dennoch huschte ein Lächeln 
über ihr Gesicht, als ich im Namen ihrer „Stützengrüner“ 
die herzlichsten Glückwünsche überbrachte. Ich soll alle, 
die sich an sie erinnern ganz lieb von ihr grüßen. Das sei 
hiermit getan.

100 Jahre Herzlichen Glückwunsch



Dezember 2023 • Seite 18Gemeinde
Anzeiger


